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NATURGEFAHRENABWEHR IN VITZNAU UND WEGGIS

Den Launen der Natu
trotzen

Am Fuss der Rigi ist die Verzahnung von Siedlungsgebiet und
Naturgefahren besonders ausgeprägt. Das macht den Schutz von Menschen

und Gütern zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Herausforderungen
sind vielfältig. Ein Augenschein an der Luzerner Riviera.

Text Lukas Denzler

Ruckbau von fünf Liegenschaften in der Horlaui, Gemeinde Weggis LU Em angemessener Schutz der Bewohner vor herabstürzenden
Felsblocken ware unverhaltnismassig teuer gewesen
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Die Meldung sorgte in der ganzen
Schweiz für Aufsehen: Ende Juni 2014

verfügte der Gemeinderat von Weggis,
gestützt auf Polizeinotrecht, ein Nut-
zungs- und Betretungsverbot per
1. August für fünf Liegenschaften und

ordnete deren Abbruch an. Vertiefte Abklärungen oberhalb

der Häuser in der Horlaui1 hatten ergeben, dass
mehrere Felstürme der Nagelfluhbänder akut
absturzgefährdet sind. Da nicht genug Vorwarnzeit zur Verfügung

gestanden hätte, wäre eine rechtzeitige Evakuierung

nicht möglich gewesen. Hätte die Gemeinde den
Bewohnern gestattet, dort weiterhin zu wohnen, wären
sie einem hohen Todesfallrisiko ausgesetzt gewesen.

Die Gebäudeversicherung Luzern stellte sich auf den
Standpunkt, dass für die Hauseigentümer aufgrund des

dauernden Betretungs- und Nutzungsverbots sowie des

verfügten Abbruchs der wirtschaftliche Schaden wegen
des drohenden Ereignisses auch ohne Beschädigung
der Häuser eingetreten ist (vgl. Kasten S. 28). Heute sind
alle Liegenschaften bis auf ein Haus abgebrochen. Dessen

Besitzer wehrt sich mit rechtlichen Mitteln gegen
den Eingriff in seine Eigentumsrechte. Nach dem
Kantonsgericht, das den Entscheid der Gemeinde bestätigte,

muss sich nun auch noch das Bundesgericht mit
diesem Fall beschäftigen.

Verdrängte Naturgefahren

Das Deckengemälde in der Sankt-Verena-Kapelle erinnert
an den verheerenden Rubirutsch im Jahr 1795

«Wir mussten sofort handeln», sagt Baptist Lottenbach,
der Gemeindeammann von Weggis. In dieser Funktion
ist er unter anderem auch für den Schutz von Personen
und Gütern vor Naturgefahren auf dem Gemeindegebiet
zuständig. Der Gemeinderat entschied nach Rücksprache

mit der Abteilung Naturgefahren der Dienststelle
Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern und der
Abteilung Gefahrenprävention des Bundesamts für
Umwelt. Mit den Hausbesitzern habe man Gespräche
geführt, sagt Lottenbach. Das sei schwierig gewesen. Dank
der konstruktiven Zusammenarbeit mit der
Gebäudeversicherung Luzern ergab sich aber die Lösung, dass
diese auch bei einem Rückbau der Gebäude die
Versicherungsleistungen erbringt.

An den Ufern des Vierwaldstättersees sind die Wohnlagen

wunderschön und exklusiv. Doch am Fuss der
Rigi sind die Naturgefahren allgegenwärtig. Allzu oft
wird ihre Existenz verdrängt. Man dürfe die Augen
davor aber nicht verschliessen, findet Baptist Lottenbach.

Vergangene Ereignisse sprechen eine klare Sprache.

1661 verschüttete ein Bergsturz zwischen Vitznau
und Weggis das Bad Lützelau. 1795 rutschte das gesamte

Oberdorfvon Weggis - 28 Häuser, zahlreiche weitere
Gebäude und die Sankt-Verena-Kapelle - in den See.

Todesopfer waren keine zu beklagen, 400 Menschen
verloren jedoch ihr Obdach.

Albin Schmidhauser, der Leiter der Abteilung
Naturgefahren beim Kanton Luzern, zählt die wichtigsten

Gefahren auf: Stein- und Blockschlag, Fels- und
Bergstürze, Hochwasser und Murgänge - praktisch die

ganze Palette. Ohne Schutzwälder müsste auch den
Lawinen eine grössere Beachtung beigemessen werden.
Am Vierwaldstättersee sind in der Vergangenheit sogar
Tsunamis aufgetreten: Die Chroniken berichten von
einem Erdbeben 1601; mächtige Ablagerungsschichten
im See rutschten ab und lösten eine Flutwelle aus, die
auch Luzern heimsuchte. Die Stadtoberen deuteten dies
als Gottes Strafe und verfügten ein mehrwöchiges
Tanzverbot2. 1964 und 2008 stürzten in einem Steinbruch
am Bürgenstock einige Felsbrocken ins Wasser - beide
Male erreichten Flutwellen das gegenüberliegende Ufer
in Weggis. Baptist Lottenbach weiss von Fischen, die
1964 aufs Land gespült wurden, und von zerstörten
Booten und Uferanlagen. 2008 hatte man Glück: Weil
die Welle erst abends aufs Ufer prallte, kamen trotz
Badewetter keine Menschen zu Schaden.

Unwetter 2005 mit grossen Schäden

Die Starkniederschläge im August 2005 mit Schäden
von rund 3 Mrd. Fr. schweizweit hinterliessen auch in
Weggis tiefe Spuren. Über 50 Hangmuren und Spontan-
rutschungen ereigneten sich. Drei Häuser wurden
zerstört; die Bewohner konnten glücklicherweise rechtzeitig

evakuiert werden. Nach einer längeren ruhigen
Periode war man 2005 von der Heftigkeit der Ereignisse

überrascht. Und seither scheinen sich die hydrologischen

Verhältnisse in Rigi Kaltbad und an den steilen
Hängen oberhalb von Weggis auf den Kopf gestellt zu










